
Wichtiger Hinweis:
Mit dem Projekt darf erst mit positivem Bescheid 
der LEADER-Förderbehörde begonnen werden 
(z. B. Aufträge vergeben)

Projektidee und Erstkontakt
Erstellung einer Projektbeschreibung

Vorprüfung der Förderfähigkeit
	erste Bewertung nach den LAG-Auswahlkriterien durch das LAG-Management 
	Überprüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit in Abstimmung mit dem AELF Uffenheim 

(ggf. Vor-Ort-Termin mit dem LEADER-Koordinator)

Konkretisierung des Projektes und Vorbereitung des Projektantrages
mit Unterstützung des LAG-Managements 

Vorlage des Projektes beim LAG-Entscheidungsgremium 
	Vorstellung des Projektes durch Projektträger*in
	Diskussion und Beratung 	Beschlussfassung

Fertigstellung des Antrags und Einreichung bei der 
Förderstelle am AELF in Uffenheim 

Von der Idee zur Umsetzung

Informationen zur Antragstellung 

Fertigstellung / Zahlungsantrag

Umsetzung der Maßnahme
entsprechend des Bewilligungsbescheides

Prüfung durch das AELF Uffenheim

Zweckbindungsfrist
Das Projekt ist über die komplette Laufzeit auf eigene Kosten zu unterhalten.

Prüfung des Antrags und Ausstellung des Bewilligungsbescheides

  Vorher darf das Projekt nicht begonnen werden! 

 






















